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Dass am diesjährigen
Filmfestival von Cannes
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gesellschaftskritische Themen
an Terrain gewonnen
haben, dazu hat der mehrfach

preisgekrönte Film
«A World Apart» von
Chris Menges wesentlich
beigetragen. Im Bild die
beiden Flauptdarstellerin-
nen Barbara Flershey und
Jodhi May.
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ZW(_
Liebe Leserin
Lieber Leser

«Es ist uns gelungen», schrieb die Degeto-Film

GmbH für den Programmbedarf der Arbeitsgemeinschaft

der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten

der Bundesrepublik Deutschland (ARD) vor vier

Jahren, «in einem bisher nicht erreichten Umfang

Filme für morgen zu Preisen von heute zu erwerben.»

Für saftige 180 Millionen Schweizer Franken

kaufte damals die ARD von der Major-Produktions-

gesellschaft Metro-Goldwyn-Mayer/United Artists

ein Lizenzenpaket für die Ausstrahlung von 1350

Filmen. Das ZDF seinerseits sicherte sich damals

die Senderechte für 1260 Filme bei nicht weniger

als 12 Firmen. Es war dies ein erfolgreicher Schlag

gegen private Spekulanten wie den Film-Grosseinkäufer

Leo Kirch, Senderechte für den beliebten

Programmbestandteil Spielfilm massenweise

aufzukaufen und an die Programmveranstalter - auch an

private - zu hochgetriebenen Preisen zu verscherbeln.

Heute stehen die beiden öffentlich-rechtlichen

Rundfunkveranstalter der BRD in anderer Sache mit

abgesägten Hosen da: Eben hat der Deutsche

Fussballbund (DFB) beschlossen, die Übertragungsrechte

für die Spiele der Bundesliga der UFA, einer

Tochter des Medienkonzerns Bertelsmann, zu

verkaufen. 45 Millionen DM pro Saison will die UFA

dafür hinblättern: ein Angebot, dem der DFB nicht

zu widerstehen vermochte, zumal der Vertrag über

drei Spielzeiten läuft und für eine vierte eine Option

ausgehandelt wurde; ein Angebot aber auch, dem

ARD und ZDF weder Paroli bieten konnten noch

wollten.

Zwar wird den öffentlich-rechtlichen Sendern in

einer Vertragsklausel das Recht eingeräumt, zumin¬

dest in der nächsten Saison noch Übertragungsrechte

in einem im Detail noch festzulegenden

Umfang von der UFA zu «angemessenem» Entgelt

erwerben zu können. Zu mehr als einer kurzfristigen

Beruhigung erzürnter Fussball-Fans dient dieser

Passus indessen kaum: Sollten nämlich ARD und

ZDF auf einen solchen Deal einsteigen, würde dies

für rund 75 Prozent bundesdeutscher Fernsehkonsumenten

einen Aufschub der fussballosen Zeit im

elektronischen Guckkasten um etwa ein Jahr

bedeuten. Denn nur etwa ein Viertel der Geräte sind

inzwischen ans Kabel angeschlossen worden, das

einen Empfang des Verleger-Fernsehens SAT 1 und

des Senders RTL-plus, bei dem UFA und Bertelsmann

als Mitbesitzer ein entscheidendes Wort

mitzureden haben, erlaubt. Aber gerade über diese

beiden privaten Sender soll der Bundesliga-Fussball

als spektakuläres Programmelement und wohl auch

als Lockvogel für den Anschluss ans Kabel inskünftig

exklusiv ausgestrahlt werden. Alles andere ist

schiere Augenwischerei.

Der Verkauf der Bundesliga-Übertragungsrechte

an einen privaten Programmanbieter ist ein weiterer

Schritt in Richtung Auspowerung der

öffentlichrechtlichen Fernsehanstalten und der Kommerzialisierung

der elektronischen Medien. Es gibt keinen

Grund zur Annahme, dass dies bereits der letzte ist.

Das müsste - nicht zuletzt im Hinblick auf die

bevorstehenden Diskussionen um das Radio- und

Fernsehgesetz - auch in der Schweiz Anlass zur

Beunruhigung sein. Es kann doch nicht der Sinn

der elektronischen Massenkommunikation sein,

dass private Interessenten darüber bestimmen, wie

das Programmangebot aussieht und wer es zu

sehen bekommt. Heute ist in der Bundesrepublik der

Spitzenfussball als audiovisuelles Material spekulativ

verschachert worden wie zuvor schon in Italien

und Frankreich. Wo und wann wird es die politische

Information sein?

Mit freundlichen Grössen
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